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Kindergarteninfo Nr. 05 / 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Kindergarteninfo hat diese Themen: 
 
1. Verrechnungsstelle geschlossen 
2. Investitionen / Haushaltsanmeldungen 2024 / 2025 
3. Schließtage 2024 
 
1. Verrechnungsstelle geschlossen 
 
Am Freitag nach Fronleichnam (09. Juni) gönnen wir uns noch einmal einen Tag Pause. Die  

Verrechnungsstelle ist am diesem Tag geschlossen. Sie können uns per Mail oder auf unseren 

„Voicemails“ Nachrichten zukommen lassen, die wir dann am darauffolgenden Montag  

beantworten bzw. bearbeiten. 
 
2. Investitionen/Haushaltsanmeldungen 2024 / 2025 
 
Die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 / 2025 beginnt. Mit dieser Kindergarteninfo erhalten Sie 
die Vorlage für die Investitionsanmeldungen 2024 / 2025. Diese müssen bis zum 30.Juni 2023 an 
uns zurückgegeben werden. Denken Sie auch daran Unterlagen zu den Angeboten (Auszüge 
aus Katalogen, Angebote von Handwerkern / Zulieferern etc.) beizulegen. Auf der Basis der bis 
dahin angemeldeten Investitionen werden wir: 
 
• diese Investitionen in den Doppelhaushalt der Kirchengemeinde aufnehmen und damit sicher-

stellen, dass die Investitionen 2024 und 2025 ausgeführt werden können; 
• die Investitionen bei der politischen Gemeinde anmelden und Sorge dafür tragen, dass die  

Investitionen rechtzeitig von dort genehmigt und die finanziellen Zuschüsse bereitgestellt  
werden. 
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Investitionen müssen jahrgenau geplant und bei den politischen Gemeinden angemeldet werden. 
Deshalb benötigen wir auch die Information, welche der für 2022/2023 geplanten Investitionen 
erst im Jahr 2024 ausgeführt werden (können). Bitte tragen Sie diese ebenfalls auf der  
Investitionsanmeldung mit ein. 
 
ACHTUNG: Den neuen Doppelhaushalt 2024 / 2025 planen wir abermals ohne Nachtragshaus-
halt für 2025. Es handelt sich zudem um den letzten Doppelhaushalt in den „alten Strukturen“ vor 
der Union der Kirchengemeinden 2026. Bitte achten Sie deshalb gut darauf, welche Investitionen 
Sie bereits für 2025 einplanen werden und tragen diese Angaben in die Anmeldungen ein. 
Grundsätzlich gilt, dass Anschaffungen ab 500 Euro angemeldet werden müssen.  
Speziell über Bauprojekte werden die derzeit entstehenden (Vor-)Entscheidungsgremien der 
neuen Kirchengemeinden (mit-) entscheiden. Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir 
diese Entscheidungsprozesse im Sinne der (neuen) Kirchengemeinden und Ihrer Kitas  
bestmöglich begleiten. 
 
3. Schließtage 2024 
 
Mit Blick auf eine frühzeitige Terminplanung bitten wir Sie, bis zum 30.06.2023 die Schließtage 
für das Kalenderjahr 2024 festzulegen. Die Schließzeiten sollen noch vor der Sommerpause an 
die Eltern kommuniziert werden, müssen vorher aber auch mit dem aktuellen Elternbeirat abge-
stimmt werden. Bitte informieren Sie den Elternbeirat erst nach Genehmigung durch Ihre  
Kindergartengeschäftsführung.  
Zur Planung nutzen Sie bitte die Vorlage „Schließtage“ im Downloadbereich unserer Homepage 
und geben diese bis zum 30.06.2023 an Ihren Geschäftsführer-/innen weiter. Bitte planen Sie 
max. 26 Tage als Ferientage ein. Weitere 4 Schließtage können Sie für zwei Planungstage, 
Betriebsausflug und Oasentag einplanen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Heilig Abend, Silvester und Gründonnerstag (Nachmittag) sind gemäß AVO 2,5 dienstfreie Tage, 
die jedoch nicht zu den Schließtagen zählen. 
 
Für die Kitas der Kirchengemeinden Waibstadt, Neckar-Elsenz, Sinsheim-Angelbachtal, 
Aglasterhausen-Neunkirchen und Elztal-Limbach-Fahrenbach ergeht folgender Hinweis:  
In den Durchführungshinweisen zum Tarifabschluss über die Regenerationstage wurde seitens 
der Tarifparteien die Möglichkeit offengehalten, Regenerationstage unter bestimmten  
Voraussetzungen auch als gemeinsame Schließtage vereinbaren zu können. Über diese  
Möglichkeit, die notwendigen Voraussetzungen und das Verfahren informiert die jeweils  
zuständige Kindergartengeschäftsführung.  
 
Leider war es nicht möglich hierüber eine einheitliche Verfahrensregelung mit den MAVen  
abzustimmen, da die jeweiligen Gremien aus unterschiedlichen Gründen Bedenken geltend  
gemacht haben. Gleichwohl wurde seitens der Mitarbeitervertretungen signalisiert, die Thematik 
in Zukunft nochmals besprechen zu wollen, um zu einem späteren Zeitpunkt neu bewerten und 
entscheiden zu können. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.  
 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle Obrigheim 



Katholischer Kindergarten  
      
 
 

Haushaltsanmeldung für den Zeitraum 2024/2025 
 
1. Baumaßnahmen: 
 
Art der Maßnahme geschätzte  

Kosten in € 
Durchführung  
im Jahr ..... 

Eigenmittel 
Elternkonto, Festerlöse ... 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
2. Beschaffungen 
 
Gegenstand geschätzte  

Kosten in € 
Durchführung  
im Jahr ..... 

Eigenmittel 
Elternkonto, Festerlöse ... 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
3. sonstige Besondere Maßnahmen / Veranstaltungen: 
 
Art  geschätzte  

Kosten in € 
Durchführung  
im Jahr ..... 

Eigenmittel 
Elternkonto, Festerlöse ... 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
4. Betriebsführung: 
 
Änderung der Gruppenzahl     nein  ja, zum       
Änderung der Gruppenform / Öffnungszeiten  nein  ja, zum       
 



 
Investitionen 2023 

 
1. Baumaßnahmen: 
 
Art der Maßnahme Ausführung 

       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 

 
2. Beschaffungen 
 
Gegenstand Ausführung 

       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 
       in 2023   erst in 2024   wird gar nicht ausgeführt 

 
 
 
 
____________ __________________________________ 
(Datum) (Kindergartenleiter/in) 
 
 

� bitte  zurück an die Verrechnungsstelle schicken bis zum 30. Juni 2023 
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